
„Mittendrin – Mitten in Sozialamt und Jobcenter“, 07.12.2023 
 
In welchem Leistungsbezug bin ich? 
 
Wenn du im Asylverfahren bist, eine Aufenthaltsgestattung besitzt oder eine Duldung nach §60a 
hast, bekommst du das Asylbewerber-Geld beim Sozialamt 
 
Wenn du einen Aufenthaltstitel hast, mit dem du Arbeiten darfst, bekommst du Geld vom 
Jobcenter 
 

Das Jobcenter 
 
Was macht das Jobcenter? (Folie 4-6) 

- Nothilfe: Geld zum Leben, Hilfe bei der Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung.  
- Ziel: Eintritt in den Arbeitsmarkt 
 

Das Jobcenter hat zwei Hauptabteilungen: 
1. Leistungsabteilung: Antragsstellung auf das monatliche Geld zum Leben 

= nur das notwendige Existenzminimum und Prüfung, ob Geld woanders verfügbar 
Wichtig:  Bei Anträgen immer Bedarfsgemeinschaftsnummer (13912//00xxxxx) angeben! 
 

2. Arbeitsvermittlung: Hilfe bei Arbeitssuche 
Wichtig: Deutsch lernen! Im Integrationskurs, Deutschkurs, Online-Angebote und im Alltag. 
Jede Person erhält eine Kundennummer: 139Axxxxxx oder 139Dxxxxxx . 

 
Beide Abteilungen arbeiten zusammen:  
Wenn du Geld bekommst, ist deine Aufgabe Arbeit zusuchen!  
Das Jobcenter prüft, ob jemand vom Sozialamt oder vom Jobcenter Geld bekommt. 

 
Das ist für die Leistungsabteilung wichtig (Folie 7) 

 Anträge ausfüllen: korrekt und vollständig und unterschreiben! 

 Weiterbewilligungsanträge rechtzeitig einreichen → vor Ablauf, weil das Jobcenter benötigt 
mindestens 3 Wochen Bearbeitungszeit. 

 Veränderungen melden, zum Beispiel: Neue Bankverbindung, neue Wohnung, neue Arbeit, 
neues Kind/Mann/Frau, jemand zieht in der Wohnung ein oder aus (egal, ob verwandt oder 
nicht) 

 Veränderungen können nur bis zum 15. Tag eines Monats berücksichtigt werden. 
 
Das ist für die Arbeitsvermittlung wichtig (Folie 8) 

 Erscheine zu den Beratungsterminen im Jobcenter! 

 Sag offen, welche Sorgen du hast – dann können wir dir besser helfen!  

 Deutsch lernen und üben! Es muss nicht perfekt sein. 
Was hilft dabei? Engagiere dich ehrenamtlich, verdiene dir Geld bei einem Nebenjob dazu, 
geh zum Sportverein, gehe zu Lerngruppen oder besuche Veranstaltungen  

 Wenn du wegfahren möchtest, musst du das Jobcenter fragen.  
Denn: Um Arbeit zu suchen, musst du vor Ort sein.  
Wer ohne Erlaubnis des Jobcenters wegfährt, bekommt in der Zeit kein Geld und ist nicht  
krankenversichert! 



 

Wie erreiche ich das Jobcenter? (Folie 9-13) 

 Jobcenter.digital: Sicherer Kanal für Postnachrichten oder zum Einreichen von Papieren. Es 
gibt Erklärvideos. Zugangsdaten erhältst du vom Jobcenter. 

 Kontakt aufnehmen: Immer die Bedarfsgemeinschaftsnummer oder Kundennummer 
angeben! 

 E-Mail-Adresse Leistungsabteilung:  
Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.Leistung-Eckernfoerde@jobcenter-ge.de 

 E-Mail-Adresse Arbeitsvermittlung: JC-Rd-Eck.Team751@jobcenter-ge.de 

 Telefon Service-Center: 04351 66680 

 Telefontermin bitte online vereinbaren unter: www.jobcenter-rendsburg-
eckernfoerde.de/kontakt/online-terminierung 

 Adresse für Eckernförde: Riesebyer Str. 6  
Wann? Montag bis Freitag von 7:30 h bis 12 h 

→ Wartezeit mitbringen! Es können nur kurze Fragen beantwortet werden. 
→ Papiere einreichen: Briefkästen, nur Kopien einreichen! Kopierer/Scanner = kostenlos 

→ Achtung: Es gibt viel Post, also kann es lange dauern! 
→ Wichtig: Immer Bedarfsgemeinschaftsnummer angeben! 
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